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Argumente und Anregungen 
für Rahmen- und  
Förderbedingungen

 Freizeiten ohne Jugendleiterinnen und Jugendleiter 
kann es nicht geben. Die meisten von ihnen sind eh-
renamtlich aktiv und engagieren sich neben Schule, 
Studium, Beruf oder ausbildung. Damit ehrenamtlich-
keit auch für Berufstätige und auszubildende in priva-
ten Beschäftigungsverhältnissen möglich ist, können 
diese nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhil-
fegesetzbuch (HKJgB) eine Freistellung beantragen. 

Weitere informationen zur „Freistellung für ehrenamt- 
liches engagement“ finden sich hier:  
www.hessischer-jugendring.de/service 
 
Die gesetzlichen regelungen setzen einen guten rah-
men, müssen aber vor ort aufgegriffen und genutzt 
werden. Dazu müssen die Beteiligten vor ort folgende 
Fragen im Blick haben:

 � Sind alle Jugendleiterinnen und Jugendleiter darüber 
informiert, dass Freistellungen für Zeltlager, Freizei-
ten und Lehrgänge möglich sind?

 � Wie werden Freistellungen für ehrenamtliches enga-
gement in meinem Verband beantragt?

 � Brauchen Jugendleiter/innen Beratung und un-
terstützung bei der antragstellung und von wem 
bekommen sie diese?

: Juleica - gut ausgebildete   
Jugendleiter/innen 

: Freistellung für 
  ehrenamtlich Aktive 
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Für die ausbildung von Jugendleiterinnen und Jugend-
leitern hat sich ein guter Standard entwickelt: in ganz 
Deutschland qualifizieren Jugendverbände ihre ehren-
amtlichen nach den maßstäben der Juleica-ausbildung. 
So bekommen diese ehrenamtlichen eine gute grund-
lage an pädagogischen, rechtlichen und methodischen 
Qualifikationen. Die Juleica dokumentiert sichtbar die-
se Qualifikation. Damit Jugendliche diese ausbildun-
gen nutzen können, müssen Jugendverbände, Jugend-
ringe, Jugendämter und Jugendbildungswerke solche 
Kurse anbieten. Hierfür können sie in der regel finanzi-
elle Zuschüsse beim Jugendamt bekommen.

um die Bedingungen für solche ausbildungen nützlich 
zu gestalten, könnten folgende Fragen vor ort disku-
tiert und auch im Jugendhilfeausschuss (oder einem 
Fachausschuss) beraten werden:

 � Werden ausreichend Juleica-ausbildungen und 
Juleica-Fortbildungen angeboten?

 � Werden diese Kurse kostenlos oder kostengünstig 
für die ehrenamtlichen angeboten?

 � Decken die angebote auch aktuelle themen ab, 
so dass die Jugendleiter/innen ihre Qualifikation 
immer wieder weiterentwickeln können?

 � unterstützt das Jugendamt Vereine und Verbände 
finanziell, wenn diese Juleica-ausbildungen anbie-
ten oder bietet es sogar selbst solche Kurse an?

: Unterstützung für Familien 
mit geringem Einkommen

 
Jedes Kind hat das recht auf ruhe und Freizeit, auf Spiel 
und altersgemäße aktive erholung – so ist es in artikel 31 
der un-Kinderrechtskonvention festgelegt. Dieses recht 
gilt für alle Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre. gera-
de Kinder und Jugendliche, deren Familien wenig geld 
haben, sollten daher finanziell unterstützt werden, wenn 
sie an Freizeiten und Zeltlagern teilnehmen wollen. in 
einigen Städten, gemeinden und Landkreisen in Hessen 
gibt es daher besondere Freizeit-Zuschüsse. aber noch 
nicht überall werden Familien mit geringen einkommen 
ausreichend unterstützt. gerade die Jugendringe und 
Jugendverbände haben schon daran mitgewirkt, solche 
Freizeit-Zuschüsse einzufordern, damit die teilnahme 
nicht am geld scheitert. Wichtige Fragen hierzu sind: 

 � gibt es für Familien mit geringem einkommen 
Freizeit-Zuschüsse, die auch für Freizeiten von Ju-
gendverbänden ausgezahlt werden?

 � Wer kann diese Zuschüsse beantragen: aLg ii-
empfänger? alleinerziehende? Familien mit vielen 
Kindern? Familien mit geringem einkommen?

 � ist das antragsverfahren einfach genug gestaltet 
und verzichtet auf aufwendige unterlagen und ein-
kommensnachweise? Werden Stigmatisierung und 
Bloßstellung der Familien vermieden?

 � Haben die Verbände und Jugendringe alle nötigen 
infos, um Familien bei der antragstellung gut zu 
beraten? gibt es infomaterial und antragsformulare 
(in verschiedenen Sprachen) für die Familien?

: Das Bildungspaket - auch 
für Freizeiten nutzbar 

um mehr Kindern die teilnahme an Bildungs- und Frei-
zeitangeboten zu ermöglichen, wurde vom Bundes-
ministerium für arbeit und Soziales das Bildungspaket 
eingeführt. Durch das Bildungspaket werden verschie-
dene Zuschüsse für benachteiligte Kinder ermöglicht. 
unter anderem können daraus auch mitgliedsbeiträ-
ge für Vereine und die teilnahme an Freizeiten geför-
dert werden. Welche Zuschüsse es gibt und wer an-
tragsberechtigt ist, ist bundesweit einheitlich geregelt. 
Die entsprechenden infos finden sich auf der Web-
site des ministeriums: www.bildungspaket.bmas.de. 

Wie und wo Familien die anträge stellen müssen, ist 
kommunal unterschiedlich geregelt. um eltern beraten 
zu können und mit der Kommune gute regelungen für 
das Bildungspaket zu vereinbaren, sollten folgende infos 
bekannt sein:

 � Wer darf anträge stellen und wie erfahren Familien 
Zuschussmöglichkeiten? gibt es Flyer für Familien 
und Verbände in verschiedenen Sprachen? Wo 
liegen diese aus?

 � Wo werden Familien beraten und wo (Jugendamt, 
beim Sozialamt, beim Sozialrathaus oder bei den 
Jobcentern) müssen sie die anträge stellen? 

 � anträge für Freizeiten sind möglich – tauchen aber 
in den antragsformularen und infobroschüren oft 
nicht auf! Wie sind diese anträge möglich und wel-
che Fristen gelten für die antragsstellung? 

 � Häufig hängt die Höhe des Zuschusses vom termin 
der antragsstellung ab. ist den Jugendleiter/innen 
und eltern das bekannt?

: Freizeiten und 
Zeltlager

Argumente und Anregungen 
für gute Rahmen- und  
Förderbedingungen
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Für Kinder und Jugendliche stellen Freizeiten und Zelt-
lager bedeutsame angebote dar: sie sammeln wertvolle 
erfahrungen, erleben partizipative Freizeitgestaltung, bau-
en soziale Beziehungen auf und lernen neues. Freizeiten 
fördern die entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
und stellen wichtige erfahrungsorte außerhalb von Schule 
und Familie dar.

auch für viele Familien sind Ferienfreizeiten wichtig. 
Durch die angebote der Jugendverbände werden je-
des Jahr viele tausende Kinder und Jugendliche in den 
Ferien betreut, deren eltern berufstätig sind. Dieser 
gesellschaftliche Beitrag ist nicht zu unterschätzen. 

Freizeiten  und  Zeltlager  für  Kinder und Jugendliche ge-
hören zu den wichtigsten angeboten der Jugendverbän-
de. Für viele Verbände sind diese angebote identitätsstif-
tend und stellen die Highlights im Verbandskalender dar. 
Die ehrenamtlich und hauptamtlich aktiven investieren 
viel energie und Zeit in die Vorbereitung, Durchführung 
und auswertung von Freizeiten und Zeltlagern. Sie quali-
fizieren sich, aktualisieren Konzepte und Programme und 
entwickeln die Freizeitangebote stetig weiter. es gibt also 
gute gründe, sich für gute rahmen- und Förderbedin-
gungen von Freizeiten und Zeltlagern einzusetzen. Der 
vorliegende Flyer soll dabei nützlich sein, argumente und 
anregungen liefern.

: Schutz des Kindeswohls in 
Zeltlagern und Freizeiten 

: Zeltlager fallen nicht 
 vom Himmel... 
 sind aber wichtig.

argumentation 

Durch die einführung des Bundeskinderschutzgesetzes 
(BKiSchg) verändern sich die regelungen zum Schutz 
des Kindeswohls. Dies betrifft auch die Freizeiten der 
Jugendverbände. 

im SgB Viii §72a (4) ist geregelt, dass auch ehrenamtli-
che unter bestimmen Voraussetzungen ein erweitertes 
polizeiliches Führungszeugnis vorlegen müssen, wenn 
sie Kinder und Jugendliche betreuen. So soll verhindert 
werden, dass einschlägig Vorbestrafte die teilnehmen-
den betreuen.

Bei welchen angeboten, Fahrten und Zeltlagern ein Füh-
rungszeugnis vorgelegt werden muss, wird vor ort in ei-
ner Vereinbarung zwischen dem Jugendamt und dem 
Jugendverband festgelegt.

Diese Vereinbarung muss die jeweilige Leistungsfähig-
keit der beiden Partner berücksichtigen und muss da-
her in einem gemeinsamen Prozess entwickelt werden. 
Wichtig ist es eine regelung zu finden, die die Vorgaben 
des gesetzes umsetzt und die rahmenbedingungen eh-
renamtlichen arbeitens nicht zu stark einschränkt.

Weitere infos findet ihr unter: 
www.hessischer-jugendring.de/praevention-kindeswohl
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: Finanzielle Förderung von Freizeiten und Zeltlagern

Zeltlager und Freizeiten sind maßnahmen der Kinder- 
und Jugenderholung. im Sozialgesetzbuch ist die Kinder- 
und Jugenderholung als einer der Schwerpunkte der Ju-
gendarbeit benannt [SgB Viii § 11 (3)]. Damit ist erkenn-
bar, dass der gesetzgeber den Freizeiten und Zeltlagern 
einen positiven Beitrag zur entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen zuweist.

Das gesetz legt daher auch die öffentliche Förderung 
dieser Form der Jugendarbeit fest: im SgB Viii § 12 wird 
geregelt, dass die Jugendarbeit der Jugendverbände zu 
fördern ist – also auch die von ihnen durchgeführten 
Freizeiten und Zeltlager. Dabei ist für die Förderung nicht 
bedeutsam, ob die angebote nur für mitglieder oder 
auch offen für andere interessierte angeboten werden.

Wie  diese  Förderung von Freizeiten umgesetzt wird, 
muss vor ort geregelt werden. Hierzu gibt es meist richt-
linien, die im Jugendhilfeausschuss (JHa) beschlossen 
werden. Bei diesen Beschlüssen können und sollten Ju-
gendverbände mitgestalten, um gute Bedingungen für 
die Freizeiten zu schaffen. Die Jugendverbände haben 
das recht, die richtlinien zur Förderung von Freizeiten zu 
diskutieren und Änderungsvorschläge in den JHa oder 
den zuständigen Fachausschuss einzubringen. mögliche 
Fragen hierzu könnten sein:   

 � Sind die tagessätze für teilnehmende und Betreuen-
de angemessen? Wann wurden sie zum letzten mal 
erhöht? Bekommen internationale Begegnungen 
eine besondere/höhere Förderung?

 � ist die Förderung für landkreis-/stadtübergreifende 
Freizeiten gut geregelt?

 � gibt es mindestteilnehmer/innenzahlen? gibt es 
eine mindestanzahl für Übernachtungen? Sind diese 
in ihrer Höhe noch zeitgemäß und passen zu den 
angeboten, die vor ort gemacht werden

 � gibt es Förderung für die ausbildung der Betreu-
er/innen (z.B. zum erwerb der Juleica)? Werden 
Qualifikationen für Freizeit-teamer/innen gesondert 
gefördert?

 � gibt es Förderung für aufwandsentschädigungen 
von teamer/innen für Freizeiten? Sind die Sätze 
angemessen erhöht worden in den letzten Jahren? 
Sind die Sätze vergleichbar mit denen für kommu-
nale Freizeit-teamer/innen?

Klar ist, dass diese regelungen überall unterschiedlich 
sind und sein dürfen. Weder die angebote noch die 
Förderungen sind in der regel vergleichbar. Wichtig ist 
vor allem, dass die Förderung gut zu den tatsächlichen 
angeboten passt und dadurch viele Jugendverbände in 
der Lage sind, Freizeiten für Kinder und Jugendliche an-
zubieten. Das ist auch dann besonders wichtig, wenn 
die Kommune sparen muss. Denn die Förderung der Ju-
gendarbeit ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen und 
gehört nicht zu den freiwilligen Leistungen.

Der  Hessische Jugendring veranstaltet re-
gelmäßig jugendpolitische Fachtage, die  
wichtige Fragen und themen bearbeiten, die die  
Jugendpolitik vor ort betreffen.

termine und weitere informationen zum  
thema finden sich unter:  

www.hessischer-jugendring.de

Bisher sind in der reihe „Jugendpolitik vor ort“ 
verschiedene infoflyer erschienen, die über die 
Website des hjr bestellt werden können:

1 Förderung der Jugendverbände

2 Stadt- und Kreisjugendringe

3 Der Jugendhilfeaussschuss

ansprechpartner zum thema Jugendpolitik:  
Klaus Bechtold, referent für politische Bildung 
bechtold@hessischer-jugendring.de


